
Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums der Justiz und des Bundesministeriums des Innern vom 2. August 2001.

Bericht der Bundesregierung gemäß Artikel 13 Abs. 6 Satz 1 Grund-
gesetz für das Jahr 2000

Gemäß Artikel 13 Abs. 6 GG unterrichtet die Bundesre-
gierung den Deutschen Bundestag jährlich u. a. über den
nach Artikel 13 Abs. 3 GG erfolgten Einsatz technischer
Mittel. § 100e Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 StPO konkretisiert
diese Berichtspflicht dahingehend, dass die Bundesregie-
rung auf der Grundlage von Ländermitteilungen den
Deutschen Bundestag über Anlass, Umfang, Dauer, Er-
gebnis und Kosten der Maßnahmen gemäß § 100c Abs. 1
Nr. 3 StPO zu unterrichten hat. Ferner ist der Deutsche Bun-
destag über die erfolgte Benachrichtung der Beteiligten oder
die Gründe, aus denen die Benachrichtigung bislang un-
terblieben ist und den Zeitpunkt, in dem die Benachrichti-
gung voraussichtlich erfolgen kann, zu unterrichten.
Die in der Bundestagsdrucksache 14/2452 näher darge-
stellten Einzelheiten zum Verfahren der Erhebung in den
Ländern und zur Darstellung des Erhebungsergebnisses
gelten weiterhin. Im Hinblick auf die vom Gremium des
Deutschen Bundestages nach Artikel 13 Abs. 6 GG
geäußerte Bitte nach angereicherten Erkenntnissen hat die
Konferenz der Justizministerinnen und -minister der Län-
der im April dieses Jahres ihren Strafrechtsausschuss mit
entsprechenden Prüfungen beauftragt. Der Strafrechtsaus-
schuss hat auf seiner Sitzung vom 21. bis 23. Mai 2001 in
Bremen die von ihm in seiner Sitzung vom 13. bis 16. Ok-
tober 1999 in Dresden beauftragte Arbeitsgruppe „Statisti-
ken und Berichte zum Einsatz technischer Mittel zum Ab-
hören von Wohnungen und für Telefonüberwachungen“,
die seinerzeit Vorschläge zur einheitlichen Vorgabe für
eine statistische Erfassung der Wohnraumüberwachung in
den Ländern erarbeitet hat, mit der Prüfung der erhobenen
Forderungen betraut.
Im Kalenderjahr 2000 sind ausweislich der Ländermittei-
lungen gemäß § 100e StPO in 9 Ländern die aus anlie-
gender tabellarischer Übersicht (Anlage) ersichtlichen
Maßnahmen der akustischen Wohnraumüberwachung
durchgeführt worden. In den übrigen Ländern und im Ge-
schäftsbereich des Generalbundesanwalts beim Bundes-
gerichtshof sind im Jahr 2000 keine Maßnahmen nach 
§ 100c Abs. 1 Nr. 3 StPO durchgeführt worden.

Deutscher Bundestag Drucksache 14/6778
14. Wahlperiode 06. 08. 2001

Unterrichtung
durch die Bundesregierung

1 Geld- oder Wertpapierfälschung, Fälschung von 
Zahlungskarten und Vordrucken für Euroschecks 
(§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

2 Schwerer Menschenhandel (§ 100c Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe a StPO) 

3 Mord, Totschlag, Völkermord 
(§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

4 Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
(§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

5 Bandendiebstahl, schwerer Bandendiebstahl  
(§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

6 Raub, räuberische Erpressung (§ 100c Abs. 1 
Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

7 Erpressung im besonders schweren Fall  
(§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

8 Gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei, ge-
werbsmäßige Bandenhehlerei (§ 100c Abs. 1 
Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Artikel 13 Abs. 4
GG sowie Maßnahmen zur Eigensicherung nach Artikel
13 Abs. 5 GG, soweit sie wegen einer Verwendung über
die Eigensicherung hinaus richterlich überprüfungsbe-
dürftig sind, haben im Kalenderjahr 2000 im Zuständig-
keitsbereich des Bundes nicht stattgefunden.
Eine aktualisierte Übersicht für 1999 ist in der Anlage bei-
gefügt, nachdem von einigen Ländern Nachmeldungen
für 1999 geliefert wurden.
Der Katalog der Anlasstaten in § 100c Abs. 1 Nr. 3 StPO
wird nachfolgend mit den sich aus dieser Vorschrift erge-
benden insgesamt 15 Tatbestandsgruppen nebst Zuord-
nungsnummer nochmals wiedergegeben:
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9 Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig er-
langter Vermögenswerte (§ 100c Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe a StPO) 

10 Bestechlichkeit, Bestechung (§ 100c Abs. 1  
Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

11 Straftaten nach dem Waffengesetz, dem Außen-
wirtschaftsgesetz sowie dem Kriegswaffenkon-
trollgesetz (§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a 
StPO) 

12 Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz  
(§ 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a StPO) 

13 Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats 
und der Gefährdung des demokratischen Rechts-
staates oder des Landesverrats und der Gefähr-
dung der äußeren Sicherheit (§ 100c Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe d StPO) 

14 Straftaten nach § 129 Abs. 4 in Verbindung mit 
Abs. 1, § 129a StGB (§ 100c Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe e StPO) 

15 Straftaten nach dem Ausländer- sowie dem  
Asylverfahrensgesetz (§ 100c Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe f StPO) 
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